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047 Zweihundertsechsundzwanzigste Satzung über die  
 Festlegungen gemäß § 8 der Satzung der Stadt  
 Köln vom 28. Februar 2005 über die Erhebung von  
 Beiträgen nach § 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW für  
 straßenbauliche Maßnahmen  
 vom 29. November 2012

Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung am 15.11.2012 
aufgrund der §§ 2 und 8 Absatz 1 Satz 2 des Kommunalab-
gabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 
21. Oktober 1969 (GV NRW 1969, S. 712/SGV NRW 610) 
in Verbindung mit §§ 7 und 77 Absatz 1 der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW 1994, S. 666/
SGV NRW 2023) und § 8 der Satzung der Stadt Köln über die 
Erhebung von Beiträgen nach § 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW 
für straßenbauliche Maßnahmen vom 28.02.2005 (ABI. Stadt 
Köln 2005, S. 116, 2010, S. 450) - jeweils in der bei Erlass die-
ser Satzung geltenden Fassung - diese Satzung beschlossen:

§ 1

Für die in den nachstehend aufgeführten Straßen vorgese-
henen straßenbaulichen Maßnahmen werden gemäß § 8 der 
Satzung der Stadt Köln über die Erhebung von Beiträgen nach 
§ 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW für straßenbauliche Maßnah-
men vom 28.02.2005 folgende Festlegungen getroffen:

1. Augustastraße  (Stadtbezirk 9)
 in dem Straßenabschnitt
 von  Graf-Adolf-Straße
 bis  Vincenzstraße
 Anliegerstraße gemäß § 3 Absatz 2 Ziffer 1
 Erneuerung der Straßenbeleuchtung mit Ausnahme einer 

Leuchte durch Aufstellen neuer Straßenleuchten.

2. Buchheimer Straße  (Stadtbezirk 9)
 in dem Straßenabschnitt
 von  Mülheimer Freiheit
 bis  Adamsstraße
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483 3. Verordnung zur Änderung der 1. Ordnungsbehörd-
lichen Verordnung für 2013 vom 20.09.2012 über das 
Offenhalten von Verkaufsstellen in verschiedenen 
Kölner Stadtteilen vom 4. Oktober 2013

Der Rat hat in seiner Sitzung am 01.10.2013 aufgrund des 
§ 6 Abs. 1 und 4 des Ladenöffnungsgesetzes NRW vom 
16.11.2006 (GV. NRW. 2006 S. 516), geändert durch Gesetz 
vom 30. April 2013 (GV. NRW S.208), in Kraft getreten am  
18. Mai 2013, für die Stadt Köln verordnet:

§ 1
Die 1. Ordnungsbehördliche Verordnung für 2013 vom 
20.09.2012 über das Offenhalten von Verkaufsstellen in ver-
schiedenen Kölner Stadtteilen wird wie folgt geändert:

Die in § 1 Abs. 30 der benannten Ordnungsbehördlichen Ver-
ordnung vom 20.09.2012 genehmigte Sonntagsöffnung im 
Stadtteil Dellbrück am 22.09.2013 von 13 bis 18 Uhr wird auf-
gehoben.

§ 2
Im Stadtteil Dellbrück dürfen die Verkaufsstellen am Sonntag, 
dem 13.10.2013, von 13 bis 18 Uhr geöffnet sein.
Die Sonderöffnungszeit gilt für Verkaufsstellen innerhalb der 
folgenden Grenzlinien: 

Dellbrück
Auf dem Flachsacker – nord-östliche Stadtgrenze – Bundes-
autobahn A 4 – Eggebachstraße – Hochwinkel – Heinz-Kühn-
Straße – Märchenstraße – Wasserwerkstraße – Höhenfelder 
Mauspfad

§ 3
Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig im 
Rahmen des § 1 Verkaufsstellen außerhalb der dort zugelasse-
nen Geschäftszeiten offen hält. Die Ordnungswidrigkeit kann 
nach § 13 des Ladenöffnungsgesetzes NRW mit einer Geld-
buße bis zu fünftausend Euro geahndet werden. 

§ 4
Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in 
Kraft und gilt bis zum 31.12.2013.

Stadt Köln
als örtliche Ordnungsbehörde

Vorstehende Verordnung wird hiermit verkündet.

Es wird auf die Rechtsfolgen nach § 7 Abs. 6 Satz 1 der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen hingewie-
sen.

§ 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung lautet:
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	 „Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
dieses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige orts-
rechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne 
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn,

	 a) �eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt,

	 b) �die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung 
oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsge-
mäß öffentlich bekannt gemacht worden,

	 c) �der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet 

oder 
	 d) �der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 

der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt.“

Köln, den 04.10.2013		  Der Oberbürgermeister
				    In Vertretung
				    Dr. Klein
				    Beigeordnete

484 Bekanntmachung 
Regionales Logistikkonzept der Stadt Köln

 Bürgerzentrum Ehrenfeld, Venloer Straße 429

Einladung zur Öffentlichkeitsbeteiligung
Regionales Logistikkonzept der Stadt Köln
Dienstag, 15. Oktober 2013, 19:00 Uhr
Bürgerzentrum Ehrenfeld, Venloer Str. 429, Köln Ehrenfeld

Der wachsende Güterverkehr kann von den Autobahnen und 
Straßen in und um Köln kaum noch aufgenommen werden. 
Auch der Schienengüterverkehr stößt auf zentralen Achsen 
und an wichtigen Knotenpunkten an seine Grenzen. Auf der 
anderen Seite gibt es in der Binnenschifffahrt noch freie Ka-
pazitäten. Köln braucht deshalb ein Logistikkonzept, das den 
Güterverkehr gleichmäßiger auf alle Verkehrsträger verteilt und 

die Stärken jedes Verkehrsträgers berücksichtigt. Die Um-
weltfreundlichkeit ist dabei ein zusätzlicher wichtiger Aspekt, 
der betrachtet werden muss. Das Konzept muss aber auch 
die umliegenden Städte und Kreise einbeziehen. Nur so kann 
der wachsende Güterverkehr auf der Straße, der Schiene, den 
Flüssen und in der Luft bewältigt werden.
Der Rat der Stadt Köln hat die Verwaltung im Februar 2010 
damit beauftragt, die notwendigen Schritte für ein solches 
Logistikkonzept einzuleiten. Seit 2012 begleitet ein Exper-
tenteam aus der Logistikwirtschaft, verschiedener Verbände 
und Institutionen sowie der Wissenschaft die Entwicklung des 
Konzepts im Logistikforum.
Die Stadt Köln lädt Sie am Dienstag, 15. Oktober 2013,  
19 Uhr, zu einer Informationsveranstaltung in das Bürgerzen-
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trum Ehrenfeld, Venloer Straße 429, Köln-Ehrenfeld, ein. Ge-
meinsam mit der Stadtverwaltung stellt Ihnen die Arbeitsge-
meinschaft TCI Röhling/PTV Group/AVISTRA erste Ergebnisse 
in mehreren Vorträgen vor. In einer anschließenden Diskus-
sionsrunde sind Ihre Nachfragen, Beiträge und Anregungen 
ausdrücklich erwünscht. Alle Bürgerinnen und Bürger sind 
herzlich eingeladen.
Ergänzend zu der öffentlichen Veranstaltung haben Sie die 
Möglichkeit, schriftliche Stellungnahmen zum Regionalen Lo-
gistikkonzept bis zum 31. Oktober 2013 beim Amt für Stadt-
entwicklung und Statistik, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln, 
einzureichen.
Mehr Informationen zum Thema Logistik in der Stadtverwal-
tung Köln finden Sie unter
www.stadt-koeln.de/buergerinfo/logistik

Dezernat Stadtentwicklung, Planen, Bauen und Verkehr

485 Öffentliche Bekanntmachung von Bauleitplänen 
Inkrafttreten eines Bebauungsplans gemäß § 10 
Baugesetzbuch (BauGB) 
Arbeitstitel: Hertzstraße in Köln-Porz

Der Rat hat in seiner Sitzung am 18. Juli 2013 den Satzungsbe-
schluss gemäß § 10 Absatz 1 Baugesetzbuch in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (Bundesge-
setzblatt I Seite 2414) in Verbindung mit § 7 Gemeindeordnung 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (Gesetz- und Verordnungsblatt Nordrhein-
Westfalen Seite 666) – jeweils in der bei Erlass dieser Satzung 
geltenden Fassung – über folgenden Bebauungsplan gefasst:

Bebauungsplan Nummer 75395/02 mit gestalterischen Fest-
setzungen gemäß § 10 Absatz 1 Baugesetzbuch für das Gebiet 
zwischen der Siemensstraße, der Ohmstraße, der Wattstraße 
und einem Bereich östlich der Planckstraße in Köln-Porz.
Arbeitstitel: Hertzstraße in Köln-Porz

Der Bebauungsplan Nummer 75395/02 einschließlich der Be-
gründung und der zusammenfassenden Erklärung nach § 10 
Absatz 4 Baugesetzbuch liegt mit dem Wirksamwerden dieser 
Bekanntmachung, das heißt, mit dem Tage der Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Stadt Köln, beim Amt für Liegenschaf-
ten, Vermessung und Kataster der Stadt Köln, Plankammer, 
Zimmer 06 E 05 Stadthaus, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln,

Montag und Donnerstag		  von 8 Uhr bis 16 Uhr
Dienstag				   von 8 Uhr bis 18 Uhr,
Mittwoch und Freitag		  von 8 Uhr bis 12 Uhr,
sowie nach besonderer Vereinbarung,

zur dauernden Einsichtnahme bereit.

Mit dieser Bekanntmachung, die an die Stelle der sonst für 
Satzungen vorgeschriebenen Veröffentlichung tritt, wird der 
Bebauungsplan Nummer 75395/02 rechtsverbindlich.

Hinweis auf Beachtlichkeit der Verletzung von Vorschrif-
ten über die Aufstellung des Flächennutzungsplans und 
der Satzungen nach § 214 Baugesetzbuch in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (Bundes-
gesetzblatt I Seite 2414) in der bei Erlass der Satzung gel-
tenden Fassung

Es wird gemäß § 215 Absatz 2 Baugesetzbuch darauf hin-
gewiesen, dass die Verletzung der in § 214 Absatz 1 Satz 1 
Nummern 1 bis 3 Baugesetzbuch bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften eine unter Berücksichtigung des § 214 
Absatz 2 Baugesetzbuch beachtliche Verletzung der Vor-
schriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des 
Flächennutzungsplans, nach § 214 Absatz 2 a Baugesetzbuch 
beachtliche Mängel bei der Durchführung des beschleunigten 
Verfahrens und nach § 214 Absatz 3 Satz 2 Baugesetzbuch 
beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs nur beachtlich 
sind, wenn sie innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 
worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründet, 
ist darzulegen.

Hinweis auf Fälligkeit und Erlöschen der Entschädigungs-
ansprüche nach § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 
Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23. September 2004 (Bundesgesetzblatt I Seite 2414) in der 
bei Erlass der Satzung geltenden Fassung

§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 lauten:

„(3) Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung 
verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 bezeichneten Ver-
mögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des 
Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der 
Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen 
beantragt.

(4) Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb 
von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in 
Absatz 3 Satz 1 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten 
sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.“

Hinweis auf die Rechtsfolgen nach § 7 Absatz 6 Satz 1 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (Ge-
setz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-West-
falen Seite 666) in der bei Erlass der Satzung geltenden 
Fassung

§ 7 Absatz 6 Satz 1 Gemeindeordnung lautet:

„Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften die-
ses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines 
Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht wer-
den, es sei denn,

a)	 eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,

b)	 die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder 
der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffent-
lich bekannt gemacht worden,

c)	 der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet

oder
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d)	 der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Ge-
meinde vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Man-
gel ergibt.“

Köln, den 26. September 2013

Der Oberbürgermeister
gez. Roters

486 Öffentliche Bekanntmachung von Bauleitplänen 
Beschluss des Stadtentwicklungsausschusses zur 
Einleitung eines vorhabenbezogenen Bebauungs-
plans 
Arbeitstitel: Von-Quadt-Straße in Köln-Dellbrück

Der Stadtentwicklungsausschuss hat in seiner Sitzung am  
12. September 2013 unter anderem folgenden Beschluss ge-
fasst:

Der Stadtentwicklungsausschuss

	 1. �beschließt, nach § 12 Absatz 2 Baugesetzbuch (BauGB) 
ein Bebauungsplanverfahren (vorhabenbezogener Be-
bauungsplan) für das Gebiet zwischen Von-Quadt-
Straße, Wiesenstraße, östlicher Grenze der Flurstücke 
502, 1999, 1223 bis 1226, 962, 964, Kemperbach bis 
östlicher Grenze des Flurstücks 980 und südlicher 
Grundstücksgrenze Von-Quadt-Straße 120 bis 132 a  
– Arbeitstitel: Von-Quadt-Straße in Köln-Dellbrück – 
einzuleiten mit dem Ziel, Wohnen und eine Kindertages-
stätte festzusetzen;

	 2. �nimmt das städtebauliche Planungskonzept (vorha-
benbezogener Bebauungsplan) zur Kenntnis und be-
schließt die Durchführung der frühzeitigen Öffentlich-
keitsbeteiligung nach § 3 Absatz 2 BauGB nach Modell 
2 (Abendveranstaltung).

Förderfähige besondere Wohnformen wie altengerechtes 
oder generationsübergreifendes Wohnen sind mit einem Woh-
nungsanteil von circa 20 % des Geschosswohnungsbaus im 
Fördermodell für die Einkommensgruppe B zu berücksichti-
gen.

Köln, den 25. September 2013	 Der Oberbürgermeister
				    gez. Roters

Bekanntmachungsanordnung

Der vorstehende Beschluss des Stadtentwicklungsausschus-
ses wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Köln, den 25. September 2013	 Der Oberbürgermeister
				    gez. Roters

487 Öffentliche Bekanntmachung von Bauleitplänen 
Beschluss des Stadtentwicklungsausschusses zur 
Einleitung eines Verfahrens zur Änderung eines 
Bebauungsplans 
Arbeitstitel: Gewerbe- und Medienpark in Köln-Ossen-
dorf/Mischgebiet südlich IKEA

Der Stadtentwicklungsausschuss hat in seiner Sitzung am  
12. September 2013 unter anderem folgenden Beschluss ge-
fasst:

Der Stadtentwicklungsausschuss beschließt, das Verfah-
ren zur Änderung des Bebauungsplanes 6250/04 gemäß 
§ 2 Absatz 1 in Verbindung mit § 1 Absatz 8 Baugesetz-
buch (BauGB) für das Gebiet zwischen der Stadtbahn-
trasse, Butzweilerhofallee, Planstraße C, West- und Süd-
grenze des IKEA-Grundstückes und Butzweilerstraße in 
Köln-Ossendorf – Arbeitstitel: Gewerbe- und Medienpark 
in Köln-Ossendorf/Mischgebiet südlich IKEA – einzuleiten 
mit dem Ziel, ein gegliedertes Mischgebiet mit Wohnen und 
Gewerbe sowie eine öffentliche Grünfläche auszuweisen. 

Köln, den 26. September 2013	 Der Oberbürgermeister
				    gez. Roters

Bekanntmachungsanordnung

Der vorstehende Beschluss des Stadtentwicklungsausschus-
ses wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Köln, den 26. September 2013	 Der Oberbürgermeister
				    gez. Roters

488 Öffentliche Bekanntmachung von Bauleitplänen 
Beschluss des Stadtentwicklungsausschusses zur 
Aufstellung eines Bebauungsplans 
Arbeitstitel: Gewerbegebiet Am Gleisdreieck in Köln-
Ehrenfeld

Der Stadtentwicklungsausschuss hat in seiner Sitzung am  
12. September 2013 unter anderem folgenden Beschluss ge-
fasst:

Der Stadtentwicklungsausschuss beschließt, nach § 2 Absatz 1 
Baugesetzbuch (BauGB) einen Bebauungsplan für das Gebiet 
südlich der Straße Am Gleisdreieck, Innere Kanalstraße und öst-
liche Grundstücksgrenze der Bebauung an der Herkulesstraße 
in Köln-Ehrenfeld – Arbeitstitel: Gewerbegebiet Am Gleisdreieck 
in Köln-Ehrenfeld – aufzustellen mit dem Ziel, ein Gewerbege-
biet unter Ausschluss von Einzelhandel festzusetzen.

Köln, den 26. September 2013	 Der Oberbürgermeister
				    gez. Roters

Bekanntmachungsanordnung

Der vorstehende Beschluss des Stadtentwicklungsausschus-
ses wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Köln, den 26. September 2013	 Der Oberbürgermeister
				    gez. Roters
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489 Bekanntmachung - Seniorenvertretung der Stadt 
Köln, Stadtbezirk Ehrenfeld

Am 22.08.2013 verstarb die Seniorenvertreterin des Stadtbe-
zirks Ehrenfeld, 
Frau Helga Humbach.

Entsprechend den Vorschriften der Wahlordnung zur Wahl der 
Seniorenvertretung der Stadt Köln rückt Herr Peter Mülhens 
nach. Herr Mülhens hat mit Erklärung vom 10.09.2013 die 
Nachfolge angenommen.

490 Bekanntmachung 
Ortsübliche Bekanntgabe gemäß § 3a Satz 2 des 
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) des Ergebnisses der Vorprüfung des Einzel-
falls nach § 3c UVPG

Die RheinEnergie AG hat die Errichtung und den Betrieb ei-
nes gasbefeuerten Blockheizkraftwerkes zur Strom- und Wär-
meerzeugung gemäß § 4 Bundes-Immissionsschutzgesetz 
(BImSchG) auf dem Grundstück des M. DuMont Schauberg 
Verlags, Amsterdamer Str. 192, 50735 Köln, beantragt.
Da dieses Vorhaben in den Anwendungsbereich des UVPG 
fällt, wurde eine standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalls 
gemäß § 3c Satz 2 UVPG durchgeführt. 
Im Rahmen der Vorprüfung wurde festgestellt, dass für das 
beantragte Vorhaben keine Verpflichtung zur Durchführung ei-
ner Umweltverträglichkeitsprüfung besteht. 
Das Vorhaben kann aufgrund überschlägiger Prüfung unter 
Berücksichtigung der in Anlage 2 UVPG aufgeführten Kriterien 
sowie landesspezifischer Standortgegebenheiten keine erheb-
lichen nachteiligen Umweltauswirkungen haben, die nach § 12 
UVPG zu berücksichtigen wären. 
Gemäß § 3a Satz 3 UVPG ist diese Feststellung nicht selbst-
ständig anfechtbar. 
Die Unterlagen können nach Bestimmungen des Umweltin-
formationsgesetzes nach vorheriger Terminabsprache bei der 
Stadt Köln, Umwelt- und Verbraucherschutzamt, Willy-Brandt-
Platz 2, 50679 Köln, Tel.: 0221/221-24798 eingesehen werden. 

Köln, den 26.09.2013

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag
gez. Rainer Liebmann
Umwelt- und Verbraucherschutzamt

491 Öffentliche Ausschreibung nach VOL 
Offenes Verfahren 
Rettungsdienst der Stadt Köln - Medizinisches Ver-
brauchsmaterial - 2013-1916-5-q 

Öffentlicher Auftraggeber: Stadt Köln, Zentrales Vergabeamt 
-27-, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln
Zusendung der Unterlagen: Online-Formular 
Für Selbstabholer: Ausgabestelle 
Vergabenummer: 2013-1916-5-q

Verfahrens-/Vertragsart: Offenes Verfahren - VOL
Vorgaben des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-
Westfalen
Die Vergabe des Auftrages richtet sich unter anderem nach 
dem Gesetz über die Sicherung von Tariftreue und Sozialstan-
dards sowie fairen Wettbewerb bei der Vergabe öffentlicher 
Aufträge (Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen 
– TVgG – NRW) vom 10. Januar 2012. Hiernach müssen Biete-
rinnen oder Bieter, deren Nachunternehmerinnen oder Nach-
unternehmer beziehungsweise Verleiherinnen oder Verleiher 
von Arbeitskräften, soweit diese bereits bei Angebotsabgabe 
bekannt sind beziehungsweise bekannt sein müssen, gemäß 
den Vorgaben der §§ 4, 17, 18 und 19 TVgG Verpflichtungser-
klärungen zu Umweltstandards und Energieeffizienz, sozialen 
Mindeststandards, Frauen- und Familienförderung sowie bei 
Bau- und Dienstleistungen auch zu Tarif- beziehungsweise 
Mindestlöhnen abgeben. Die Verpflichtungserklärungen sind 
Bestandteil der Vergabeunterlagen. 
Inhalt und Umfang des Auftrags
Gegenstand der Bekanntmachung: Abschluss einer Rahmen-
vereinbarung, Laufzeit 24 Monate
Ort der Ausführung: Köln
Angaben zur Rahmenvereinbarung: Rahmenvereinbarung mit 
mehreren Wirtschaftsteilnehmern
Laufzeit der Rahmenvereinbarung in Monaten: 24 

Kurze Beschreibung des Auftrags: Verbrauchsmaterial für den 
Rettungsdienst wie Verbandmaterial, Zubehör für Gerätschaf-
ten und sonstigem Einmalmaterial.
Aufteilung in Lose: Die Angebote sollten wie folgt eingereicht 
werden: nur für eine beliebige Anzahl an Losen 
Losbeschreibung: Los 1: Beatmungszubehör - Einmalbeat-
mungsbeutel mit Maske, Einmal Peep Ventil; Los 2: Güdeltu-
ben; Los 3: Endotrachealtuben; Los 4: Spritzen - Einmalsprit-
zen ohne Gewinde; Los 5: Spritzen und Zubehör - Perfusor 
Spritzen und Perfusor Infusionsleitungen; Los 6: EKG-Elekt-
roden und Einmalrasierer; Los 7: Absaugzubehör; Los 8: Ka-
nülen und Lanzetten; Los 9: SpO2-Sensoren und Zubehör; 
Los 10: Thoraxdrainagenzubehör - Thoraxdrainage + Auffang-
beutel; Los 11: Weinmann Medumat – Ersatzteile und Zube-
hör - Verbrauchs-, Zubehör- und Ersatzteile für Medumat; Los 
12: Reinigungsmaterial; Los 13: Verbandmaterial - Verband, 
Pflaster; Los 14: Einmal-Laryngoskopartikel - Einmal-Laryn-
goskopgriffe und Einmal-Spatel; Los 15: Verbrauchsmaterial 
A - Verbandmaterial, Pflaster; Los 16: Verbrauchsmaterial B 
- O² Brillen, Sicherheitsschlauch; Los 17: Verbrauchsmateri-
al C - Verbandmaterial Los 18: Verbrauchsmaterial D - Defi-
brillatorzubehör - Druckerpapier; Los 19: Verbrauchsmaterial 
E - Zubehör Capnocount Mini; Los 20: Verbrauchsmaterial G 
- FFP3-Maske, Schutzbrille; Los 21: Verbrauchsmaterial H - 
Koniotomie-Set; Los 22: Verbrauchsmaterial I - Absaugbeutel, 
Absaugschlauch; Los 23: Verbrauchsmaterial J - Verneblerset; 
Los 24: Verbrauchsmaterial K - Infusionszubehör, Druckmess-
Set; Los 25: Verbrauchsmaterial L - Replantatbeutel; Los 26: 
Kontamed Sicherheitsbehälter - Sicherheitsbehälter für schar-
fe Gegenstände; Los 27: Einmal-Kältekissen; Los 28: Dreieck-
tuch; Los 29: Rettungsdecken gold/silber; Los 30: Kanülen-
sammler; Los 31: Immobilisationskragen, Baby No Neck; Los 
32: Mundschutz / OP-Maske; Los 33: Zellstoff ungebleicht; 
Los 34: Tragenschutzauflagen; Los 35: Tupfer, pflaumengroß; 
Los 36: Verschlusskonus rot; Los 37: Verschlusskonus blau; 
Los 38: Mini Spike; Los 39: Port Nadel; Los 40 : Einmalpa-
tientendecken; Los 41: Fixierpflaster; Los 42: Ersatzakku für 
Weinmann Absaugpumpe; Los 43: Brechbeutel mit Mund-
stück; Los 44: Blutzucker Sensorstreifem; Los 45: Auto Puls 

https://www.stadt-koeln.de/buergerservice/onlinedienste/ausschreibung-upload/index.html
http://krdua042/1/verwaltung/vergaben/ausschreibungsservice/02179/index.html#ziel_1_0
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Life Band - Kompressionsgurt für Auto Puls; Los 46: Abfallbe-
hälter Tork Press; Los 47: Ersatzbatterie für Lifepak 500; Los 
48: Defibrillationselektroden für Lifepak 500; Los 49: Thorax 
Drainage Set; Los 50: Fieberthermometer Schutzkappen; Los 
51: Nasalzerstäuber; Los 52: Nierenschalen; Los 53: Hyper-
ventilationsmaske; Los 54: Tubusverlängerung; Los 55: Beat-
mungsfilter für Bakterien und Viren. 
Varianten/Nebenangebote sind zulässig: ja
Mindestkriterien für die Nebenangebote:
Nebenangebote müssen als solche zweifelsfrei zu erkennen 
sein und sind auf einem gesonderten Blatt unter Bezug auf die 
Los-Nummer abzugeben. Mit dem Angebot muss eine Materi-
alprobe zum entsprechenden Los eingereicht werden. Sofern 
im Nebenangebot vom Bieter keine anderweitigen Angaben 
gemacht werden, sind die Materialproben dem Auftraggeber 
kostenfrei zu überlassen. Die Materialproben der Nebenange-
bote von Bietern die keinen Zuschlag erhalten werden nach 
Auftragsvergabe vernichtet sofern nichts anderes schriftlich 
bestimmt ist.
Über eine Eignung der Nebenangebote für den Rettungsdienst 
der Stadt Köln entscheidet ein Gremium unter Leitung des 
Ärztlichen Leiter des Rettungsdienstes nach einem Praxisver-
such im Rettungsdienst der Stadt Köln.
Gesamtmenge beziehungsweise -umfang des Auftrags: Ge-
schätzter Wert ohne Mehrwertsteuer: 675.000 Euro
Optionen: ja
Nebenangebote müssen als solche zweifelsfrei zu erkennen 
sein und sind auf einem gesonderten Blatt unter Bezug auf die 
Los-Nummer abzugeben. Mit dem Angebot muss eine Materi-
alprobe zum entsprechenden Los eingereicht werden. Sofern 
im Nebenangebot vom Bieter keine anderweitigen Angaben 
gemacht werden, sind die Materialproben dem Auftraggeber 
kostenfrei zu überlassen. Die Materialproben der Nebenange-
bote von Bietern die keinen Zuschlag erhalten werden nach 
Auftragsvergabe vernichtet sofern nichts anderes schriftlich 
bestimmt ist.
Über eine Eignung der Nebenangebote für den Rettungsdienst 
der Stadt Köln entscheidet ein Gremium unter Leitung des 
Ärztlichen Leiter des Rettungsdienstes nach einem Praxisver-
such im Rettungsdienst der Stadt Köln.
Vertragslaufzeit der Auftragsausführung: 24 Monate
Voraussetzungen des Auftrags
Geforderte Kautionen und Sicherheiten: §18 VOL/B.
Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen bezie-
hungsweise Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften: §17 
VOL/B.
Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag verge-
ben wird:
Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigter Vertreterin 
oder bevollmächtigtem Vertreter.
Sonstige Bedingungen an die Auftragsausführung: Die Artikel 
sind verpflichtend über den Handelsplatz-koeln.de einzustel-
len. Der Abruf erfolgt ausschließlich über dieses Portal.
Geforderte Nachweise zur persönlichen Lage: Bieter sowie 
deren Nachunternehmer und Verleiher von Arbeitskräften, so-
weit diese bei Angebotsabgabe bekannt sind, haben mit dem 
Angebot die gemäß Gesetz über die Sicherung von Tariftreue 
und Sozialstandards sowie fairen Wettbewerb bei der Verga-
be öffentlicher Aufträge (Tariftreue- und Vergabegesetz Nord-
rhein-Westfalen – TVgG – NRW) vom 10.01.2012 (Gesetz- und 
Verordnungsblatt Ausgabe 2012 Nuzmmer 2 vom 26.01.2012 
Seite 15 bis 26) erforderliche Verpflichtungserklärung abzuge-
ben (insbesondere zur Gewährung von Tarif- beziehungsweise 
Mindestlohn, Beachtung der ILO-Kernarbeitsnormen); ein Vor-
druck ist den Vergabeunterlagen beigefügt.

Zuschlagskriterien
Zuschlagskriterien (bei europaweiten Verfahren mit deren Ge-
wichtung): Preis zu 100 %
Bekanntmachung desselben Auftrags
Frühere Bekanntmachung desselben Auftrags: Vorinformation
Bekanntmachungsnummer im Amtsblatt der EU: 2012S 141-
235420 vom 25/07/2012 

Ausgabe der Unterlagen
Weitere Unterlagen können gefordert werden bei: Stadt Köln, 
Zentrales Vergabeamt -27-, Zimmer-Nummer: 10 A 05, Willy-
Brandt-Platz 2, 50679 Köln, Telefon: 0221 / 221-26886, Fax: 
0221 / 221-26272

Abgeholt werden können die Unterla-
gen montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr. 
Wird ein Entgelt für die Unterlagen erhoben, ist dieses sowohl 
bei Abholung als auch bei Versand im Voraus zu überweisen. 
Bitte zahlen Sie den Betrag auf das Konto bei der Sparkasse 
KölnBonn, Kontonummer 1929792990, BLZ 370 501 98. Als 
Verwendungszweck ist die oben genannte zehnstellige Verga-
benummer anzugeben. Die Vorlage des Einzahlungsbelegs, 
zum Beispiel die Auftragsbestätigung bei Onlinebuchung, ist 
Voraussetzung für die Herausgabe oder den Versand der Ver-
gabeunterlagen.
Entgelt für die Unterlagen: Für Abholer: 9,40 Euro, Bei Ver-
sand: 9,40 Euro
Empfohlener Schlusstermin für die Anforderung von Unterla-
gen: 11.11.2013
Frist für die Einreichung der Angebote/Teilnahmeanträge: 
20.11.2013, 14 Uhr
Zuschlagsfrist: 20.02.2014
Bewerbung/Angebote bitte richten an: Stadt Köln, Zentrales 
Vergabeamt -27-, Zimmer-Nummer: 10 A 21, Willy-Brandt-
Platz 2, 50679 Köln 
Bewerbungen/Angebote sind in allen Bestandteilen in deut-
scher Sprache abzufassen. 
Auskunft erteilt: Ihre Fragen senden Sie bitte an die E-Mail-
Adresse submissionsdienst-vergabeamt@stadt-koeln.de oder 
an die Faxnummer 0221 / 221-26272.
Nachprüfungsstelle: Vergabekammer bei der Bezirksregierung 
Köln, Zeughausstraße 2-10, 50667 Köln

Einlegung von Rechtsbehelfen:
Genaue Angaben zu den Fristen von Rechtsbehelfen: siehe § 
107 Absatz 3 Nummern 1 bis 4 Gesetz gegen Wettbewerbs-
beschränkungen (GWB) 
unverzüglich gegenüber der Stadt Köln nach Erkennen des 
Verstoßes gegen Vergabevorschriften im Vergabeverfahren 
spätestens bis Ablauf der Angebots-/Bewerbungsfrist bei Ver-
stößen gegen Vergabevorschriften in der Bekanntmachung 
spätestens bis Ablauf der Angebots-/Bewerbungsfrist bei Ver-
stößen gegen Vergabevorschriften in den Vergabeunterlagen 
innerhalb von 15 Tagen nach Eingang der Mitteilung der Stadt 
Köln, der Rüge nicht abhelfen zu wollen 
siehe § 101b Absatz 2 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrän-
kungen (GWB)
30 Kalendertage ab Kenntnis des Rechtsverstoßes, spätes-
tens jedoch sechs Monate nach Vertragsschluss 
Im Fall der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amts-
blatt der EU 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Auf-
tragsvergabe im Amtsblatt der EU 

Tag der Absendung der vorliegenden Bekanntmachung an 
das Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen 
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Gemeinschaften: 26.09.2013
Anfragen per E-Mail zu Ausschreibungen und Vergabevorgän-
gen richten Sie bitte gleichzeitig an unser Postfach „Submissi-
onsdienst-vergabeamt@stadt-koeln.de“
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Postvertriebsstück – Entgelt bezahlt

G 2663

Öffentliche Sitzungen der Ausschüsse und Bezirksvertretungen

14.10.2013 Gestaltungsbeirat
Rathaus Spanischer Bau, 
Theodor-Heuss-Saal (Raum-Nr. A 119)
15.00 Uhr

15.10.2013 Stadtarbeitsgemeinschaft Behindertenpolitik
Stadthaus Deutz, 
Konferenzraum 16F43
16.00–18.30 Uhr

17.10.2013 Stadtarbeitsgemeinschaft Seniorenpolitik
Stadthaus Deutz, 
Konferenzraum 16F43
14.00 Uhr

14.10.2013 Bezirksvertretung Rodenkirchen
Bezirksrathaus Rodenkirchen
Raum 119, Hauptstraße 85 
50996 Köln
17.00 Uhr

Nähere Informationen finden Sie auf der Homepage der Stadt Köln unter
http://www.stadt-koeln.de/ratderstadt/ausschuesse/ und http://www.stadt-koeln.de/bezirke/
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